
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 32 AsylG 2005 Sicherung der
Zurückweisung

 AsylG 2005 - Asylgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

1. (1)Ein Fremder, der einer Erstaufnahmestelle am Flughafen vorgeführt worden ist, kann, soweit und solange die

Einreise nicht gestattet wird, dazu verhalten werden, sich zur Sicherung einer Zurückweisung an einem

bestimmten Ort im Grenzkontrollbereich oder im Bereich dieser Erstaufnahmestelle aufzuhalten (Sicherung der

Zurückweisung); er darf jederzeit ausreisen.

2. (2)Die beabsichtigte Entscheidung erster Instanz ist binnen einer Woche nach Vorführung dem Hochkommissär

der Vereinten Nationen für Flüchtlinge mitzuteilen. Wenn der Antrag wegen Unzuständigkeit Österreichs auf

Grund der Dublin - Verordnung oder eines Vertrages über die Zuständigkeit zur Prüfung des Asylantrages oder

eines Antrages auf internationalen Schutz zurückzuweisen ist, sind binnen einer Woche die Konsultationen

einzuleiten; dies ist dem Asylwerber mitzuteilen.

3. (3)Darüber hinaus kann die Sicherung der Zurückweisung aufrechterhalten werden

1. 1.bis zum Ablauf des Tages, an dem die Zustimmung oder Ablehnung des Hochkommissärs der Vereinten

Nationen für Flüchtlinge (§ 63) eingelangt ist;

2. 2.bis zum Ende der Beschwerdefrist oder

3. 3.für die Dauer des Beschwerdeverfahrens.

4. (4)Die Sicherung der Zurückweisung ist zu beenden, wenn das Bundesamt mitteilt, dass dem Asylwerber die

Einreise zu gestatten ist. Die Sicherung der Zurückweisung darf nur so lange dies unbedingt nötig ist, jedenfalls

nicht länger als sechs Wochen aufrechterhalten werden.
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